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Auf dem Grundstück Nr. 1367 der Gemeinde X im Eigentum von Quintus Querkopf wurde im 
Jahr 2015 angrenzend an die Gemeindestrasse "Feuchtmätteli" (Parzelle Nr. 144) eine unter-
irdische Hydrantenplatte (entfernbare Abdeckung über einem Wasseranschluss der kommu-
nalen Wasserversorgung) für die spätere Befestigung eines Hydranten (Nr. 429) eingebaut. 
Im Rahmen von Bauarbeiten zur Errichtung von Erosionsschutzmauern auf dem Grundstück 
Nr. 1367 wurde die Hydrantenplatte am 30. November 2023 beschädigt. In der Folge verlangte 
Quintus Querkopf von der Gemeinde, die Platte sei zu entfernen. 
 
Nach diversen Korrespondenzen informierte der Gemeinderat X Quintus Querkopf mit Proto-
kollauszug vom 7. Februar 2024 darüber, dass der Hydrant baldmöglichst montiert werden 
soll. Daraufhin platzierte Quintus Querkopf einen 80 kg schweren Stein am Standort der Hyd-
rantenplatte. 
 
Mit Schreiben vom 14. Februar 2024 forderte der Gemeinderat X Quintus Querkopf auf, den 
Stein bis 8. März 2024 zu entfernen. 
 
Nach unbenutztem Ablauf dieser Frist erliess der Gemeinderat X am 15. März 2024 den fol-
genden Beschluss: 
 

1. 
Der Gemeinderat hält am Standort des Hydranten Nr. 429 auf dem Grundstück 
Nr. 1367 von Quintus Querkopf fest. 
 
2. 
Quintus Querkopf wird verpflichtet, den Hydranten Nr. 429 sowie die Montage 
des Hydranten-Oberteils zu dulden und keine Vorkehrungen zu treffen oder zu 
dulden, welche bauliche Massnahmen am Hydranten Nr. 429 behindern oder 
dessen Benutzung erschweren bzw. verunmöglichen. 
 
3. 
Quintus Querkopf wird verpflichtet, den Stein auf der Hydrantenplatte vom 
Hydranten Nr. 429 auf dem Grundstück Nr. 1367 innert 20 Tagen ab Rechts-
kraft dieses Entscheids zu entfernen. Anschliessend wird der Montagetermin 
des Hydranten-Oberteils dem Grundeigentümer angezeigt. 
 
4. 
Androhung Ersatzvornahme: Wird der Verpflichtung gemäss Ziffer 3 nicht in-
nert der festgelegten Frist nachgekommen, wird die Gemeinde die Entfernung 
des Steins durch Dritte auf Kosten von Quintus Querkopf anordnen. 

 
Quintus Querkopf ist damit nicht einverstanden und bittet Sie um anwaltlichen Beistand. Er ist 
der Auffassung, dass er nicht gezwungen werden könne, auf seinem Grund und Boden einen 
Hydranten zu dulden. Er habe auch nichts gewusst von der unterirdischen Hydrantenplatte, 
ansonsten er sich schon früher zur Wehr gesetzt hätte. In der Nähe habe es genügend Hyd-
ranten und es sei unnötig, so ein hässliches Ding auch noch auf seinem Grundstück zu plat-
zieren. Was den Stein anbelange, so könne er auf seinem Grundstück tun und lassen, was er 
wolle. Jedenfalls benötige er für diesen Stein sicher keine Baubewilligung und wenn keine 
Bewilligung vorgeschrieben sei, könne man ihn auch nicht zwingen, den Stein zu entfernen. 
 



Gestützt auf die vorhandenen Unterlagen und die Ausführungen Ihres Klienten ergibt sich im 
Wesentlichen Folgendes: 
 
- Der geplante Hydrantenstandort lieg an der südöstlichen Grundstücksgrenze der Parzelle 

Nr. 1367 zur Strassenparzelle Nr. 144 auf eine Schotterbett zwischen Randstein und Ero-
sionsschutzmauer mit einem geringen Abstand zur Strassenparzelle. 

 
- Bei der Projektierung des Ausbaus der Gemeindestrasse "Feuchtmätteli" in den Jahren 

2013 und 2014 war der Standort des neuen Hydranten noch auf der südlich gelegenen 
Parzelle geplant. Erst im Rahmen der Ausführungsplanung im Jahr 2015 wurde der Stand-
ort auf die Parzelle von Quintus Querkopf verschoben. Diese Projektänderung wurde offen-
bar weder öffentlich aufgelegt noch Quintus Querkopf mitgeteilt. Der Standortwechsel 
wurde jedoch im Hydrantenplan zum Generellen Wasserversorgungsprojekt (GWP) in der 
Folge nachvollzogen. 

 
- Das Gesuch für die Zustimmung der Aargauischen Gebäudeversicherung zum geplanten 

Standort des Hydranten Nr. 429 ist beim AGV hängig. Die Antwort ist noch ausstehend. 
 
- Die hier anwendbare Löschwasserversorgungsrichtlinie schreibt die Setzung von Hydran-

ten in Abständen von 80 bis 130 m vor. Der dem umstrittenen Standort für den neuen Hyd-
ranten sich am nächsten befindende Hydrant ist ca. 122 m entfernt. 

 
- In der näheren Umgebung des geplanten Hydrantenstandorts gibt es keine Möglichkeit, 

den Standort auf öffentlichen Grund zu verlegen. Der nächste mögliche Standort auf öffent-
lichem Grund befindet sich rund 30 m entfernt. 

 
- Aus der Begründung im Beschluss vom 15. März 2024 ergibt sich, dass der Gemeinderat 

in erster Linie aus folgenden zwei Gründen am geplanten Hydrantenstandort festhält: Zum 
einen weist der Gemeinderat darauf hin, dass der geplante Hydrant sich am Ende einer 
Stumpenleitung (eine Leitung, die nicht weiterführt) befinde. Ohne den Hydranten sei es 
nicht möglich bzw. erheblich erschwert, die Leitung, an deren Ende er sich befinde, zu un-
terhalten und insbesondere zu spülen. Die Spülung sei notwendig, weil die eingeschlossene 
Luft am Ende der Stumpenleitung das Risiko der Keimbildung und Trinkwasserverschmut-
zung erhöhe. Zum andern werde durch den Hydrantenstandort bei einem Löscheinsatz der 
"Angriff" der Feuerwehr auf zwei Seiten möglich. Dies ermögliche die Bildung von entspre-
chenden Rettungsgassen, was wiederum die Arbeit der Rettungskräfte zum Schutz von 
Leib und Leben erleichtere. Zwar befinde sich bereits der Hydrant Nr. 420 in der Nähe der 
Parzelle Nr. 1367, jedoch im Gegensatz zum streitigen Hydranten auf der anderen Stras-
senseite. Müssten von dort Schläuche zum Grundstück von Quintus Querkopf gelegt wer-
den, sei die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge eingeschränkt. Der angeordnete Hydrant biete 
hingegen die Möglichkeit, Löschmassnahmen zu treffen und gleichzeitig den Zugang für 
Rettungsfahrzeuge offen zu halten. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Frage 1 (max. 9 Punkte) 
 
Wie kann sich die Quintus Querkopf in formeller Hinsicht gegen den Beschluss des Gemein-
derates X wehren (Rechtsmittel, Rechtsmittelinstanz[en], Rechtsmittelfrist[en], zulässige 
Rechtsmittelgründe, Legitimation, allenfalls weitere prozessuale Voraussetzungen, Besonder-
heiten)? 
 
 
 
Frage 2 (max. 27 Punkte) 
 
Wie beurteilen Sie die Sache in materieller Hinsicht? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 


